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1. Auflage, Januar 2010.

Die vorliegende Publikation richtet sich an Sie als
geschulte Fachkraft. Eventuell enthaltene Ab -
bildungen von ausführenden Tätigkeiten sind keine
Ver arbeitungsanleitungen, es sei denn, sie sind als
solche ausdrücklich gekennzeichnet.

Alle Angaben dieser Druckschrift entsprechen dem
neuesten Stand der Entwicklung und wurden nach
bestem Wissen und Gewissen für Sie erarbeitet. Da
wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen
Lösungen anzubieten, sind Änderungen aufgrund
anwendungs- oder pro duktions   technischer Ver  -
besserungen vorbehalten. Ver sichern Sie sich, ob
Sie die aktuellste Ausgabe dieser Druckschrift vor-
liegen haben. Druck fehler sind nicht aus -
zuschließen.

Rigips-Produkte weisen in der Regel höhere
Qualitäts merkmale auf als von den anwend baren
technischen Normen gefordert. Rigips-Produkte
sind aufeinander abgestimmt. Ihr Zusammen -
wirken ist durch interne und externe Prüfungen
bestätigt. Sämtliche Angaben dieser Druckschrift
gehen von der ausschließlichen Verwendung von
Rigips-Produkten aus. Sofern nicht ausdrück lich
anders beschrieben, kann aus den Angaben in die-
ser Druckschrift nicht auf die Kombinierbarkeit mit
fremden Systemen oder auf die Austausch barkeit
einzelner Teile durch fremde Produkte geschlossen
werden; insoweit kann eine Gewähr leistung oder
Haftung nicht übernommen werden.

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Ge schäfts -
beziehungen ausschließlich unsere Allge meinen
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbe dingungen
(AGBs) in der aktuellen Fassung zugrunde liegen.
Unsere AGBs finden Sie in den Einzelheften des
„Planen und Bauen”, im Internet unter
http://www.rigips.de/download/AGB.pdf oder
erhalten Sie auf Anfrage. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und
wünschen Ihnen stets gutes Gelingen mit unseren
Systemlösungen.

Saint-Gobain Rigips GmbH
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Rigips...
ein Pionier von Anfang an
50 Jahre Brandschutz-Erfahrung, so stellt
sich Rigips als Experte mit einem innova-
tiven Programm für den „Baulichen
Brandschutz“ dar.

Schon 1949 wurde Rigips das erste
Prüfzeugnis vom damaligen Institut für
Baustoffkunde und Material prü f ung der
Technischen Hochschule Braun schweig
ausgestellt.

Qualität nach EN ISO 9001
Rigips verpflichtet sich zu höchster
Qualität. Dies gilt sowohl für die Pro dukte
als auch für unsere Mitarbeiter, die Ihnen
täglich mit Rat und Tat fachkompetent zur
Verfügung stehen.
Ein zertifiziertes Qualitätsmanage ment -
system, das uns verpflichtet und bei Ihnen
in allen Bereichen, von der ersten
Beratung bis hin zum fertiggestellten
System, Vertrauen schafft. 

Innovative Systemlösungen 
Rigips bietet eine Vielzahl von Sys -
temlösungen an, die einfachere Kon -
struktionsaufbauten beinhalten und auch
sehr viel schlanker sind als vergleichbare
Systeme der DIN 4102.
Hiermit werden nicht „nur“ Material -
kosten eingespart, sondern auch die
Bauzeit verkürzt.
So werden Brandschutzsysteme und
Detaillösungen angeboten, die Ihnen hel-
fen sollen, Ihr Brandschutzkonzept schlüs-
sig und kostengünstig umzusetzen.
Des Weiteren bietet Rigips, neben den
genormten Konstruktionen, nichtgeregel-
te Bauarten an, welche durch Allgemeine
bausaufsichtliche Prüfzeugnisse bzw.
Zulassungen belegt werden, wie z. B. die
Rigips-Brandwände SB und TB, Installa -
tions-/Kabelkanale sowie Stützen-/Träger-
bekleidungen aus Glasroc F (Ridurit)
Feuerschutzplatten etc.
Das ist nur mit absoluten Spitzen erzeu g -
nissen möglich, die, aufeinander abge-
stimmt, ein Komplettsystem bilden.
Neue Ideen, intensive Entwicklungs arbeit
und umfangreiche Prüfserien in Brand -
schutz-Instituten führen zu einem ständi-
gen Fortschritt des heute technisch
Möglichen. 
Für diese geprüfte Sicherheit stehen Ihnen
Fachkräfte in der Entwicklungs- und
Anwendungstechnik zur Ver fügung.
Sollte für eine besondere Bau situation
kein Prüfzeugnis zutreffen, sind Ihnen
unsere Brandschutz experten im Innen-
oder Außendienst gerne mit einem fach-
kompetenten Konstruktionsvorschlag be -
hilf lich, der in Anlehnung an bestehende
Prüf zeugnisse entweder mit einem Gut -
achten abgedeckt oder direkt von der ört-
lichen Bauaufsicht akzeptiert werden
kann.

Prüfzeugnisse und Zulassungen
Geprüfte Konstruktionen werden einzeln in
Prüfzeugnissen bzw. Zulassungen in Wort
und Bild beschrieben. Die zur jeweiligen
Systemlösung aufgeführten Materialien
sind bindend und nicht durch andere oder
ähnliche Materialien austauschbar. Einzelne
Komponenten sind evtl. dicker (größer)
dimensionierbar. Hierfür ist die Rücksprache
mit unserem technischen Service notwen-
dig.
Nicht alle notwendigen Details können hier
erläutert werden, deshalb gilt:
Zur Ausführung jeder der hier im Katalog
enthaltenen Brandschutz-Konstruktionen
muss das entsprechende Prüfzeug nis/
Gutachten bzw. Zulassung zurate gezogen
werden!

Sicherheit im Brandfall
Heute bietet Rigips ein breites Spek trum
an hervorragenden Produkten und
Konstruktionen für den vorbeugenden
baulichen Brandschutz, da mit sich kein
Brandherd ausbreiten und verheerende
Schäden an Mensch, Tier oder Sach -
gütern hervorrufen kann. 

Hunderte von Prüfzeugnissen und Zu -
lassungen dokumentieren das einwand-
freie Funktionieren unserer Rigips-
Konstruktionen im Hinblick auf ver-
schiedene Regelwerke, im besonderen
DIN 4102.

Gips - mit eingebauter Feuerwehr

Für den Brandschutz einzusetzende Ri-
gips-Platten basieren auf dem Naturpro-
dukt Gips. Es enthält kristallgebundene
Wasseranteile, die im Brandfall als „Lösch-
wasser“ dienen. Dieser dann austretende
Wasserdampf bewirkt, dass die Tempera-
tur der Oberfläche nicht höher als 100°C
ansteigen kann, solange sich Wasser-
dampf bildet.
In z. B. „Der Dicken 20“ sind, ausgehend
von einem Durchschnittsanteil des kri-
stallgebundenen Wassers von 21%, pro m2

über 4 Liter „Lösch wasser“ enthalten. 

Rigips – der Brandschutzexperte
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Das Rigips-Labor
Rigips hat sehr früh den Bereich
Forschung und Entwicklung vorangetrie-
ben. Ein zentrales Labor mit qualifizier-
ten Mitarbeitern befindet sich in
Bodenwerder.
Hier werden mit modernsten Labor- und
Analysegeräten Gipse und andere
Baustoffe auf all ihre produkt- und verar-
beitungsrelevanten Eigen schaf ten unter-
sucht.
Für innovative Entwicklungen und die
Optimierung vorhandener Produkte,
gerade für den Brandschutz, werden hier
neue Rezepturen entwickelt, ge prüft und
produktionstechnisch er probt.
Eine wichtige Aufgabe sind aber auch quali-
tätssichernde Untersuchungen. Diese bezie-
hen sich sowohl auf die Rohstoffe, die in den
Produktions prozess gelangen, als auch auf
die Fertigprodukte. Neben den klassischen
Untersuchungsmethoden werden heute
auch modernste elektronische Unter such -
ungsverfahren und -geräte eingesetzt. 

Das Rigips-Brandhaus
Der ständig steigende Einsatz insbeson-
dere von Rigips-Brandschutz-Konstruk -
tionen in Krankenhäusern, Schulen,
Verwaltungsgebäuden usw. erfordert
aufgrund baurechtlicher Vorschriften
immer mehr Entwicklungen geeigneter
Systeme und deren Modifikationen.
Dazu bedarf es eigener qualifizierter
Prüfeinrichtungen. Ein Brandofen für
Vorprüfungen von Brandschutz-Kon -
struktionen gibt Rigips die Möglichkeiten,
der Innovation von Produkten und
Systemen gerecht zu werden und somit
dem Planer und Architekten, dem
Trockenbauer und Handel jederzeit das
technisch Mögliche anzubieten und wei-
ter zu verfeinern.
Vor dem offiziellen Brandversuch in einem
Materialprüfungsamt kann jede Neuent -
wicklung auf Herz und Nieren überprüft wer-
den, um dem Markt ein Spitzenerzeugnis
anzubieten.
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1. Einleitung
In der nationalen deutschen Norm DIN
4102 "Brandver halten von Bau stoffen
und Bauteilen" werden Bau stoffe und
Bauteile hinsichtlich ihres Brandver -
haltens ausführlich charakterisiert sowie
Begriffe, Anforder ungen und Prüfungen
hierfür festgelegt. Als Bauteile im Sinne
dieser Norm gelten Wände, Decken,
Stützen, Unterzüge usw.
Bauteile mit brandschutztechnischen
Sonderanforderungen, wie Brand wände,
Feuerschutz ab schlüsse, Ab schlüs se in
Fahr schacht wänden, Ver gla sungen der
Feuerwiderstands klas se G, Lüftungs -
leitungen etc., werden hinsichtlich der
Begriffe, Anfor de rungen und Prüfungen
in DIN 4102, Teil 3 bzw. Teile 5-7 be -
handelt.
Teil 4 der DIN 4102 enthält eine Zu -
sammenstellung von Baustof fen, Bau -
teilen und Konstruk tionen aus ge norm -
ten Baustof fen mit nachgewiesenen
Bau stoff- bzw. Feuerwider stands  klassen
und hat damit eine be sondere Be -
deutung für die Bauaus führung.
Im Zuge der Harmonisierung europä -
ischer Normen wurde auch der Bau liche
Brandschutz erfasst, so dass es inzwi-
schen mit der DIN EN 13501 "Klassi fizie -
rung von Bauprodukten und Bauarten zu
ihrem Brandver halten" und diversen
Prüf nor men auch europäische Rege -
lungen zur Charakterisierung des Brand -
ver hal tens von Bau stoffen (Baupro -
dukten) und Bauteilen (Bauarten) sowie
zur Fest legung von Begriffen und Prü -
fungen hierfür gibt. Aller dings weichen
die europäischen Normen in einigen
Punkten von der deutschen Norm DIN
4102 erheblich ab. So ersetzen z. B. die
Teile 1 und 2 der DIN EN 13501 keines-
wegs vollständig die Teile 1, 2 und 4 der
DIN 4102. Ein Bau teilkatalog, ähnlich der
DIN 4102, Teil 4, mit einer Zu sammen -
stellung klassifizierter Bau stoffe, Bau -
teile und Sonder bauteile gibt es z. B. auf
europäischer Ebene nicht. Dies sind u.a.
Gründe dafür, weshalb für eine noch
unbestimmte Zeit, sicher aber noch über
Jahre hinweg, die deutsche und die euro-
päische Klassi fizie rung gleichberechtigt
nebeneinander gültig sein werden.
Nachfolgende Erläuterungen sollen hel-
fen, sich insbesondere in der Phase der
Koexistenz der deutschen und europä -
ischen Brandschutzklassifi zie rung, die
besondere Ansprüche an Bau  stoffher -
steller, Planer, Verarbei ter und Bauleitung
stellt, zu recht zu finden.

2. In eigener Sache
Die hier aufgeführten Be griffs   -
erklärungen und Er läu terungen sind
Auszüge für Pla ner, Architekten und
An we n der des Trockenbaus aus der
DIN 4102 und der DIN EN 13501
sowie ggfs. mitgeltender Normen und
ersetzen da her nicht die Ausarbeitung
mit den Langtexten dieser Normen!

3. Allgemeines
Die europäischen Klassifizie rungen zum
Brandverhalten und zum Feuer wider -
stand, die im übrigen eine Reihe neuer,
bisher in Deutschland nicht be kannter
Klassifizierungen enthalten, sind bereits
in den Anlagen der Bau regel liste A, Teil 1
(neueste Ausgabe 2006/1) aufgenom-
men.
Unabhängig davon bleiben aber die
Bauordnungen der Länder unverändert,
wonach Baupro dukte nur verwendet
werden dürfen, wenn sie von den in der
Bauregelliste des DIBt be kannt gemach-
ten technischen Regeln nicht oder nicht
wesentlich ab weichen (geregelte Bau -
pro dukte).
Bauprodukte, für die es allgemein an er -
kannte Regeln der Technik nicht gibt
(nicht geregelte Bauprodukte) oder die
von technischen Regeln wesentlich
abweichen, benötigen als Verwendbar -
keitsnachweis
- eine allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung oder
- ein allgemeines 

bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder 
- eine Zustimmung im Einzel fall.

Zur Bestätigung der Übereinstimmung
mit den technischen Regeln bzw. mit der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas -
sung, dem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung
im Einzelfall tragen die verwendbaren
Baupro duk te das Übereinstimmungszei-
chen (Ü-Zeichen).

4.1 Die deutsche Norm DIN 4102
"Brandverhalten von Bau stof   fen und
Bauteilen"

• DIN 4102-1
(Klassifizierung von Baustoffen)

• DIN 4102-2
(Klassifizierung von Bauteilen)

• DIN 4102-3
(Brandwände und nichttragende
Außenwände)

• DIN 4102-4
(Zusammen stel lung und An wen  dung
klassifizierter Bau stoffe, Bau  teile und
Sonder bauteile, sog. Bauteilkatalog)

• DIN 4102-5
(Feuerschutz ab schlüsse, Ab schlüs se in
Fahrschacht wän den und gegen feuer-
wi der standsfähige Verglasungen)

• DIN 4102-6
(Lüftungslei  tungen)

• DIN 4102-7
(Bedachungen)

• DIN 4102-8
(Kleinprüfstand)

• DIN 4102-9
(Kabelabschot tung en)

• DIN 4102-11
(Rohrumman te lungen, Rohr ab -
schottungen, Installations schächte und
-kanäle sowie Abschlüsse ihrer
Revisions öffnungen)

• DIN 4102-12
(Funktionserhalt von elektrischen
Kabelanlagen)

• DIN 4102-13
(Brandschutzverglasungen)

• DIN 4102-14
(Bodenbeläge und Bodenbe -
schichtungen)

• DIN 4102-15
(Brandschacht)

• DIN 4102-16
(Durchführung von
Brandschachtprüfungen)

• DIN 4102-17
(Schmelzpunkt von Mineral faser-
Dämmstoffen)

• DIN 4102-18
(Feuerschutzabschlüsse "selbstschlie-
ßend")

Begriffe und Anforderungen nach der deutschen Norm DIN 4102,
der europäischen Norm DIN EN 13501 und mitgeltenden Normen
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• DIN EN 1365-3
(Balken)

• DIN EN 1365-4
(Stützen)

• DIN EN 1365-5
(Balkone)

• DIN EN 1365-6
(Treppen)

• DIN EN 1366     
"Feuerwiderstandsprü fungen für
Installationen"

• DIN EN 1366-1
(Leitungen)

• DIN EN 1366-2
(Brandschutzklappen)

• DIN EN 1366-3
(Abschottungen)

• DIN EN 1366-4
(Abdichtungssysteme für Bau teil fugen)

• DIN EN 1366-5
(Installationskanäle und -schächte)

• DIN EN 1366-6
(Doppel- und Hohlböden)

• DIN EN 1366-7
(Förderanlagen)

• DIN EN 1366-8
(Entrauchungsleitungen)

• DIN EN 1366-9
(Entrauchungsleitungen für eine
Raumeinheit)

• DIN EN 1366-10
(Entrauchungsklappen)

• DIN EN 1634     
"Feuerwiderstandsprü fungen für Tür-
und Abschlussein rich tungen"

• DIN EN 1634-1
(Feuerschutzabschlüsse)

• DIN EN 1634-2
(Beschläge)

• DIN EN 1634-3
(Rauchschutzabschlüsse)

5.1 Die europäische Klassi fizie rungs norm
DIN EN 13501 "Klassi fizierung von
Baupro duk ten und Bauarten zu
ihrem Brand ver halten"

• DIN EN 13501-1
"Klassifizierung mit den Er geb nissen
aus den Prüfungen zum
Brandverhalten von Bau produkten"
(Baustoffe/Bauprodukte)

• DIN EN 13501-2
"Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Feuer widerstandsprüfungen
mit Ausnahme von Lüftungs anlagen"
(Bauteile/Bauarten)

• DIN EN 13501-3    
"Klassifizierung mit den Er gebnissen
aus den Feuer wider standsprüfungen
an Lüftungsanlagen"

6.1 Wichtige europäische Prüf normen

• DIN EN 1363       
"Feuerwiderstands prüfungen"

• DIN EN 1363-1
(Allgemeine Anforderungen)

• DIN EN 1363-2
(Alternative und ergänzende
Verfahren)

• DIN EN 1364     
"Feuerwiderstandsprü fungen für
nichttragende Bauteile"

• DIN EN 1364-1
(Wände)

• DIN EN 1364-2
(Unterdecken)

• DIN EN 1364-3 
(Vorhangfassaden - Gesamt aus -
führung)

• DIN EN 1364-4   (Vorhangfassaden -
Teilaus führung)

• DIN EN 1365     
"Feuerwiderstands prüfungen für tra-
gende Bauteile"

• DIN EN 1365-1
(Wände)

• DIN EN 1365-2
(Decken und Dächer)

7.1 Weitere wichtige Normen im
Trockenbau

• DIN 4103-1
(Nichttragende innere Trenn wände)

• DIN 4108
(Wärmeschutz im Hochbau)

• DIN 4109
(Schallschutz im Hochbau)

• DIN 18181
(Verarbeitung von Gips platten)

• DIN 18182, Teile 2-4
(Schrauben, Klammern, Nägel)

• DIN 18183
(Montagewände aus Gipsplatten)

• DIN EN 520 
in Verbindung mit

• DIN 18180
(Gipsplatten)

• DIN EN 13162
(Faserdämmstoffe im Bau wesen)

• DIN EN 13163
(Schaumkunststoffe als Dämmstoffe
im Bauwesen)

• DIN EN 13950
in Verbindung mit

• DIN 18184
(Gipsplatten-Verbundelemente)

• DIN EN 13964
in Verbindung mit

• DIN 18168
(Leichte Deckenbekleidungen und
Unterdecken)

• DIN EN 14195
in Verbindung mit

• DIN 18182-1
(Metallprofile)



Tabelle 1: Zuordnung der Klassen zum Brandverhalten von Baustoffen/
Bauprodukten (ohne Bodenbeläge) gemäß DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1

Bauaufsichtliche Zusatzanforderungen Europäische Deutsche
Anforderungen kein kein Klasse nach Klasse nach

Rauch brennendes DIN EN 13501-1 DIN 4102-1
Abfallen/
Abtropfen

x x A1 A1
Nichtbrennbar x x A2 -s1, d0 A2

x x B, C -s1, d0

x A2, B, C -s2, d0

Schwerentflammbar A2, B, C -s3, d0 B1
x A2, B, C -s1, d1

A2, B, C -s1, d2
A2, B, C -s3, d2
D -s1/s2/s3, d0

x E
Normalentflammbar D -s1/s2/s3, d1 B2

D -s1/s2/s3, d2
E -d2

Leichtentflammbar F B3

wichtigen Aspekt aufmerksam, dass
nämlich die Klassen nach deutscher bzw.
europäischer Norm wegen unterschied-
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8.1 Begriffe aus der DIN 4102 bzw. der
DIN EN 13501

8.1 Klassen zum Brandverhalten von
Baustoffen bzw. Baupro dukten
(Baustoffklassen)

Zur Einteilung von Baustoffen bzw.
Bauprodukten nach ihrem Brandver hal -
ten in (Baustoff) Klassen müssen diese
entweder nach deutscher Norm DIN
4102-1 oder alternativ nach der europä -
ischen Normen geprüft werden. Da das
Brandver halten nicht nur von der Art des
Stoffes sondern auch von der Gestalt, der
spezifischen Oberfläche und Masse, dem
Verbund mit anderen Stoffen, den
Verbindungsmitteln und der Verarbei -
tungstechnik beeinflusst wird, müssen
solche Faktoren bei den Prüfungs -
vorbereitungen, bei der Aus wahl von
Proben, bei der Interpre tation der
Prüfergebnisse sowie bei der Kenn -
zeichnung von Baustoffen be rücksichtigt
werden.

Nach der deutschen Norm DIN 4102-1 
werden nichtbrennbare Baustoffe in die
Baustoffklasse A mit der Unter teilung in
die Klassen A1 und A2 eingeordnet.
Brennbare Baustoffe gehören zur
Baustoffklasse B mit den Klassen B1, B2
und B3, wie in Tabelle 1 ange geben.
Bei der Klassifizierung des Brandver -
haltens nach europäischer Norm werden
dagegen die Baustoffe bzw. Bauprodukte
in sogar 7 Klassen eingeteilt: A1, A2, B, C,
D, E und F.

Darüberhinaus werden bei der europä -
ischen Normung als zusätzliche Prüf-
bzw. Klassifizierungskriterien die
Rauchent wicklung (s = smoke) sowie das
brennende Abfal len/Abtropfen (d = dro-
plets) aufgenommen.
Beide Kriterien werden in jeweils 3 Ab  -
stufungen berücksichtigt:

Rauchentwicklung s:
s1 - keine/kaum Rauchentwicklung
s2 - beschränkte Rauchentwicklung
s3 - unbeschränkte

Rauchentwicklung

Brennendes Abfallen/Abtropfen d:
d0 - kein Abtropfen
d1 - kein fortdauerndes Abtropfen
d2 - deutliches Abtropfen

Dies hat zur Folge, dass die europäische
Klassifizierung zum Brandver halten von
Baustoffen/Bauprodukten deutlich mehr
und nach deutscher Norm bisher nicht
bekannte Klassen enthält, wie in Tabelle
1 dargestellt.

In Tabelle 1 sind die Baustoffklassen nach
DIN 4102-1 bzw. nach DIN EN 13501-1
direkt gegenübergestellt. Diese Gegen -
über stellung macht auf einen weiteren

Besonders eindrucksvoll lässt sich dies
ver anschaulichen an der Baustoff klas se
A2. Ein Bauprodukt, das nach DIN EN
13501-1 in der europäischen Klasse A2
eingestuft ist, ist nur dann ein nicht-
brennbarer Baustoff (ähnlich der Klasse
A2 nach DIN 4102-1), wenn gleichzeitig
die Kriterien "Rauchent wicklung" und
"Brennendes Abtrop fen" mit s1 bzw. d0
klassifiziert sind. Sobald auch nur eines
dieser Kriterien mit s2, s3, d1 oder d2 ein-
gestuft ist, handelt es sich nach europä -
ischer Klassifizierung bereits um ein
schwerentflammbares Bauprodukt!

8.2 Ermittlung bzw. Nachweis der
Baustoffklassen 

a) durch Brandversuche 
Im Rahmen der deutschen Norm wird die
Baustoffklasse auf der Grundlage von
Prüfungen nach DIN 4102-1 ermittelt
und z. B. durch eine Allge meine Bauauf -
sichtliche Zulassung des Deutschen
Instituts für Bautechnik (DIBt) nachge-
wiesen.

Baustoffe, die unter den Begriff Baupro -
dukt nach den Landesbau ord nungen fal-
len und die zwar die allgemeinen
Anforderungen an die jewei lige Baustoff -
klasse erfüllen, 

- für deren Klassifizierung jedoch die
Prüfergebnisse nach obiger Norm allein
nicht ausreichen (siehe DIN 4102-1, Abs.
5.1.2.1 , 5.2.2.1 und 6.1.2.1) oder

- bei denen jedoch die Voraus setzungen
für die Klassifizierung durch Ergebnisse
aus zusätzlichen Prüfungen nach ande-
ren Prüfver fahren erfüllt werden sollen,
bedürfen zusätzlicher Beurteilungen
bzw. Nachweise (vgl. 3. Allgemeines).

Alternativ kann im Rahmen der europäi-
schen Norm die „Baustoffklasse“ auf der
Grundlage von Prüfungen ermittelt wer-
den und die Klassifizierung nach DIN EN
13501-1 erfolgen, vorausgesetzt, dass für
das zu prüfende Bauprodukt bereits eine
europäische Produktnorm existiert.

b) ohne Brandversuche 
Wenn der zu klassifizierende Baustoff in
DIN 4102-4 unter "Klassifizierte
Baustoffe" aufgeführt ist, kann er ohne
weitere Brandprüfungen und Nachweise
in die dort angegebene Baustoffklasse
eingeordnet werden.

Auf europäischer Ebene gibt es keinen
dem Teil 4 der DIN 4102 entsprechenden
Bauprodukt-Katalog. Aller dings ist eine
Reihe von Baupro dukten, z. B. Gips -
karton platten nach DIN EN 520, über die

Begriffe und Anforderungen nach der deutschen Norm DIN 4102,
der europäischen Norm DIN EN 13501 und mitgeltenden Normen

licher/zu sätz licher Prüfverfahren nicht
vollständig vergleichbar sind.
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8.4 Brandschutztechnische Klas si f izierung
von Bau teilen bzw. Bauarten (Feuer -
wider standsklassen)  

a) Deutsche Norm DIN 4102
Das Brandverhalten von Bauteilen wird
durch Feuerwiderstandsklassen beschrie-
ben, die aus Brandprüfungen der Bau -
teile, z. B. nach DIN 4102-2 oder anderen
Teilen der Norm DIN 4102, ermittelt wer-
den. Die Klassi fizierung enthält drei
Angaben:
- einen Buchstaben zur Beschreibung der

Art des klassifizierten Bauteils, z. B. ein
"F" für tragende und raum ab schließen -
de Wände, Decken, Stüt  zen, Unterzüge

betreffende Produktnorm auf Basis der
DIN EN 13501-1 brandschutztechnisch
klassifiziert. Auch in diesen Fällen können
die jeweiligen Produkte ohne weitere
Brandprüfungen und Nachweise in die
dort angegebenen Klassen eingestuft
werden.

8.3 Beispiele für Nachweise des
Brandverhaltens einiger aus  -
gewählter Bau stoffe/Bau produkte  

a) Gips, Kalk, Zement, Beton: 
- Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1

gemäß DIN 4102-4 bzw.
- Klasse A1 nach DIN EN 13501-1 gemäß

Kommissionsentscheidung 96/603/EG

b) Glasroc F (Ridurit) Feuerschutzplatten:
- Baustoffklasse A1 „nichtbrennbar“ nach

DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1

c) Gipsplatten:
- Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1

gemäß DIN 4102-4       bzw.
- Klasse A2-s1, d0 (B) nach DIN EN

13501-1 in Verbindung mit DIN EN 520
und gemäß Kommissions entscheidung
2006/673/EC

d) Rigidur Gipsfaserplatten:
- Baustoffklasse A1 „nichtbrennbar“ nach

DIN EN 13501-1

e) Rigips Dekorplatten:
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1

gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (ABP) bzw.

- Klasse C-s2, d0 (C.4) nach DIN EN
13501-1 in Verbindung mit DIN EN
14190

f) Gipsplatten-Verbundelemente nach
DIN 18184:

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
gemäß DIN 4102-4

g) Rigips Anschlussdichtung Filz:
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (ABP)

u. a. sowie für nichttragende Innen -
wände oder z. B. ein "S" für Kabelab -
schottungen, die zu Sonder bau teilen
nach DIN 4102-9 gehören, usw.

- die Feuerwiderstandsdauer in Minuten,
d.h. die Mindestdauer in Minuten, wäh-
rend der das im Brand versuch geprüfte
Bauteil die z. B. nach DIN 4102-2
gestellten Anfor derungen erfüllt (min-
destens 30, 60, 90, 120 oder 180 min),

- eine Kennzeichnung zum Brandver -
halten (Baustoffklasse) der im Bauteil
enthaltenen "wesentlichen" Baustoffe
mit A bzw. AB bzw. B.

Tabelle 2: Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen nach DIN 4102-2 und ihre
Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Anforderungen (Auszug aus DIN
4102-2, Tabelle 2)

Bauaufsichtliche Feuerwiderstandsklasse Kurzbezeichnung
Anforderungen nach DIN 4102-2 nach DIN 4102-2
feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 30 F 30-B

Feuerwiderstandsklasse F 30
und in den wesentlichen F 30-AB
Teilen aus nichtbrennbaren
Baustoffen

feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 30
und aus nichtbrennbaren und aus nichtbrennbaren F 30-A

Baustoffen Baustoffen
Feuerwiderstandsklasse F 60
und in den wesentlichen F 60-AB
Teilen aus nichtbrennbaren

hochfeuerhemmend Baustoffen
Feuerwiderstandsklasse F 60
und  aus nichtbrennbaren F 60-A
Baustoffen
Feuerwiderstandsklasse F 90
und in den wesentlichen 

feuerbeständig Teilen aus nichtbrennbaren F 90-AB

Baustoffen
feuerbeständig Feuerwiderstandsklasse F 90

und aus nichtbrennbaren und aus nichtbrennbaren F 90-A
Baustoffen Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse F 120
und aus nichtbrennbaren F 120-A
Baustoffen
Feuerwiderstandsklasse F 180
und aus nichtbrennbaren F 180-A
Baustoffen



Kurzzeichen Kriterium Anwendungsbereich
R (Resistance) Tragfähigkeit zur Beschreibung der
E (Etancheite) Raumabschluss Feuerwiderstands -
I (Isolation) Wärmedämmung fähigkeit

(unter Brandeinwirkung)
W (Radiation) Begrenzung des

Strahlungsdurchtritts
M (Mechanical) Mechanische Einwirkung

auf Wände (Stoßbean-
spruchung

S (Smoke) Begrenzung der Rauch- Rauchschutztüren (als
durchlässigkeit Zusatzanforderung auch
(Dichtheit, Leckrate) bei Feuerschutzab-

schlüssen), 
Lüftungsanlagen ein-
schließlich Klappen

C… (Closing) selbstschließende Eigen- Rauchschutztüren, Feuer- 
schaft (ggf. mit Anzahl schutzabschlüsse (ein-
der Lastspiele) ein- schließlich Abschlüsse für
schließlich Dauerfunktion Förderanlagen)

P Aufrechterhaltung der Elektrische Kabelan -
Energieversorgung u./o. lagen allgemein
Signalübermittlung

K1, K2 Brandschutzvermögen Wand- und Deckenbe-
kleidungen (Brand-
schutzbekleidungen)

I1, I2 unterschiedliche Wärme- Feuerschutzabschlüsse
dämmungskriterien (einschließlich Ab -

schlüsse für Förderan-
lagen)

i –> o Richtung der klassifizier- Nichttragende Außen-
i <– o ten Feuerwiderstands- wände, Installations-
i <–> o (in - out) dauer schächte/-kanäle, Lüf-

tungsanlagen bzw.
-klappen

a <-> b (above - below) Richtung der klassifizier- Unterdecken
ten Feuerwiderstands-
dauer

ve, ho (vertical, horizontal) für vertikalen/horizon- Lüftungsleitungen/
talen Einbau klassifiziert -klappen

Tabelle 3: Europäische Klassifizierungskriterien zum Feuerwiderstand von Bauteilen
bzw. Bauarten nach DIN EN 13501-2 und DIN EN 13501-3 (Auszug aus
Tabelle 3 der Anlage 0.1.2 zur Bauregelliste A, Teil 1, Ausgabe 2006/1)  
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Aus diesen drei Angaben ergeben sich die
in DIN 4102-2 definierten Feuer wider -
standsklassen für Bauteile bzw. die zuge-
hörigen Kurzbezeich nungen, die in der
hier wiedergegebenen Tabelle 2 aufge-
führt und gleichzeitig den "bauaufsicht-
lichen Anforde run gen" gegenüberge-
stellt sind.
Diese bauaufsichtlichen Anforderun gen
an die Feuerwiderstandsfähigkeit von
Bauteilen ergeben sich aus den
Regelungen der Landesbauord nun gen zu
Wänden, Decken und Dächern und sind
auch in der Bauregelliste A, Teil 1, Anlage
0.1.1, Ausgabe 2006/1 aufgenommen.

Im Teil 4 der DIN 4102 sind zahlreiche
Konstruktionen bzw. Bauteile aufge listet,
die ohne weitere Nachweise in die dort
angegebenen Feuerwider standsklassen
eingestuft werden können. Bauteile, die
auf Basis der DIN 4102 nicht hinreichend
beurteilt werden können, bedürfen eines
geson derten Nachweises durch
- eine allgemeine bauaufsichtliche

Zul assung (ABZ) oder
- ein allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis (ABP) oder
- eine Zustimmung im Einzelfall.

b) Europäische Norm
DIN EN 13501

Ähnlich wie bei der Klassifizierung des
Brandverhaltens von Baustoffen/ Bau -
pro dukten ist auch die Klassifizierung
des Brandverhaltens von Bau teilen/
Bauarten nach europäischer Norm DIN
EN 13501, Teile 2 und 3 komplexer als
nach der deutschen Norm DIN 4102-2.
Auch hier bestehen die Klassi fizie rungen
aus Buchstaben und Zahlen angaben,
wobei die Buch staben die Beur -
teilungskriterien kenn zeichnen und die
Zahlen die Feuerwiderstandsdauer in
Minuten angeben.
Dabei werden im europäischen Klassi -
fizierungssystem mehr Zeitintervalle
berücksichtigt: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120,
180 und 240 min.

Eine zusätzliche Angabe zum Brand -
verhalten der im beurteilten Bauteil ent-
haltenen Baustoffe/Bau produkte ist in
den europäischen Klassen nicht vorgese-
hen. Aussagen hierzu müssten durch zu -
sätz liche Beurteilungen auf Basis der DIN
EN 13501-1 erhalten werden. Anderer -
seits können die europäischen Feuer -
widerstands klas sen aber weitere Kürzel
enthalten, die zusätzliche Angaben zu
den  Klassifizie rungs kriterien beschrei-
ben.

Die wichtigsten europäischen Klassifi -
zierungskriterien und zusätzlichen An -
gaben dazu sowie die zugehörigen

Buchstabenkürzel sind in Tabelle 3 aufge-
führt, die ihrerseits einen Aus zug aus der
entsprechenden Tabelle in der Anlage zur
Bauregelliste A, Teil 1 (vgl.  Angabe in der
Tabellen-Überschrift) darstellt.

Durch Kombination verschiedener
Klassifizierungskriterien miteinander
sowie mit zusätzlichen Angaben und mit
den zugehörigen Feuerwider stands -
dauern ergibt sich eine Vielzahl europä -
ischer Feuerwiderstands klas sen, die in
dieser Bandbreite im nationalen Klassi -
fizierungssystem für Bau teile nicht
bekannt ist. Tabelle 4 enthält eine Reihe
ausgewählter Bauteile und Sonder -
bauteile mit zugeordneten Feuer -

widerstandsklassen nach DIN EN 13501,
Teile 2 und 3 und ihre Zuordnung zu den
bauaufsichtlichen Anforderungen, die
sich aus den Regelungen der Landesbau -
ord nun gen ergeben. Gleichzeitig sind zur
"vergleichenden" Gegenüberstellung An -
ga ben zu den Feuerwiderstands klas sen
nach DIN 4102 mit aufgenommen.

Bitte beachten Sie, dass eine vollständige
Vergleichbarkeit der Feuerwider stands -
klassen nach europäischer bzw. deut-
scher Norm wegen unterschiedlicher
Prüf- bzw. Beur tei lungs kriterien nicht
möglich ist! Die in Tabelle 4 vorgenom-
mene Gegenüber stellung dient daher
nur zur Orien tierung!

Begriffe und Anforderungen nach der deutschen Norm DIN 4102,
der europäischen Norm DIN EN 13501 und mitgeltenden Normen



Bauaufsichtliche Tragende Bauteile Nicht- Nicht- Selbständige Feuerschutz- Kabelab- Rohrab-
Anforderungen ohne Raum- mit Raum- tragende tragende Unterdecken abschlüsse schottung schottung

abschluss abschluss Innenwände Außenwände (auch in
Förderan-

lagen)
R 30 REI 30 EI 30 E 30 (i –> o) EI 30 (a –> b) EI2 30-C EI 30 EI 30

EI 30 (i <– o) EI 30 (a <– b)
feuerhemmend EI 30 (a <–> b)

[F 30] [F 30] [F 30] [W 30] [F 30] [T 30] [S 30] [R 30]
R 60 REI 60 EI 60 E 60 (i –> o) EI 60 (a –> b) EI2 60-C EI 60 EI 60

EI 60 (i <– o) EI 60 (a <– b)
hochfeuerhemmend EI 60 (a <–> b)

[F 60] [F 60] [F 60] [W 60] [F 60] [T 60] [S 60] [R 60]
R 90 REI 90 EI 90 E 90 (i –> o) EI 90 (a –> b) EI2 90-C EI 90 EI 90

EI 90 (i <– o) EI 90 (a <– b)
feuerbeständig EI 90 (a <–> b)

[F 90] [F 90] [F 90] [W 90] [F 90] [T 90] [S 90] [R 90]
Feuerwiderstands- R 120 REI 120 EI 120 EI 120
fähigkeit 120 min [F 120] [F 120] [S 120] [R120]

Brandwand REI 90-M EI 90-M
[F 90] [F 90]
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Außerdem gilt, dass mit den europä -
ischen Prüf- und Klassifizierungs normen
zum Brand ver halten von Bautei -
len/Bauarten, die gleichberechtigt ne -
ben der deutschen Norm DIN 4102 gültig
sind, zwar europäisch geprüft und klassi-
fiziert werden kann, die Verwend barkeit
aber nach wie vor national geregelt ist!

Die einerseits gleichzeitige Gültigkeit
nationaler und europäischer Normen zur
Klassifizierung und Prüfung des Brand -
verhaltens von Bauteilen/Bau arten und
ihrer andererseits unterschiedlichen Be -
deutung hinsichtlich Prüfkriterien,
Nachweisführung und Verwendbarkeit
machen es erforderlich, dass insbesonde-
re in der Koexis tenzphase beider Klassi -
fizierungs systeme Ausschreibungen ein-
deutige Formulierungen enthalten müs-
sen.

8.5 Vorbeugender Brandschutz
Der vorbeugende Brandschutz um fasst
Maßnahmen zur Verhinderung eines
Brandausbruchs und einer Brand aus -
breitung sowie zur Siche rung der
Rettungs wege und schafft Voraus -
setzungen für  einen wirkungsvollen
abwehrenden Brandschutz.

8.6 Brandabschnitt
Der Brandabschnitt ist der Teil eines
Gebäudes oder einer Gebäude gruppe,
der durch Wände und/oder Decken
begrenzt ist, für die bestimmte An -
forderungen gelten.

8.7 Brandwände
Brandwände sind Wände zur Tren nung
oder Abgrenzung von Brand abschnitten.
Sie sind dazu bestimmt, die Ausbreitung
von Feuer auf andere Gebäude oder
Gebäudeabschnitte zu verhindern.

Brandwände werden im Teil 3 der DIN
4102 behandelt und müssen den in den
Abschnitten 4.2.1 bis 4.2.4 dieser Norm
genannten Anforderungen genügen, es
sei denn, dass sie gemäß Abschnitt 4.2.5
eine höhere Feuer widerstandsdauer auf-
grund besonderer bauaufsichtlicher Be -
stimmungen aufweisen müssen. Zu den
Anforde rungen an Brandwände heißt es
(auszugsweise) in DIN 4102-3:

Abschnitt 4.2.1:
Brandwände müssen aus Baustoffen der
Klasse A nach DIN 4102, Teil 1 be stehen.

Abschnitt 4.2.2:
Brandwände müssen die Forderungen
der Abschnitte 4.2.3 und 4.2.4 ohne
Anordnung von Bekleidungen erfüllen.

Abschnitt 4.2.3:
Brandwände müssen bei mittiger und
ausmittiger Belastung die Anfor de -
rungen mindestens der Feuerwider -
standsklasse F 90 nach DIN 4102, Teil 2
erfüllen.

Abschnitt 4.2.4:
Brandwände müssen bei den Prüfungen
nach Abschnitt 4.3.3 unter der dort defi-
nierten Stoßbean spru chung standsicher
und raumabschließend im Sinne von DIN
4102, Teil 2 bleiben……

9. Mitgeltende Richtlinien

• Rechtsgrundlagen für die Erteilung
allgemeiner bauaufsichtlicher (bau-
rechtlicher) Zulassungen

• Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
MLAR (2005)

• Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie
MLüAR (2005)

• Muster-Systemböden-Richtlinie
MSysBöR (2005)

Tabelle 4: Feuerwiderstandsklassen ausgewählter Bauteile und Sonderbauteile nach DIN EN 13501-2 und DIN EN 13501-3 sowie
zur Gegenüberstellung nach DIN 4102 (in blauer Schrift) und ihre Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
(Auszug aus Tabellen 1 und 2 der Anlage 0.1.2 zur Bauregelliste A, Teil 1, Ausgabe 2006/1)
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Musterbauordnung (MBO)
Die Musterbauordnung war und ist
das Mittel, um die Einheit lichkeit des
Bauordnungsrechts zu wahren; sie ist
selbst kein Gesetz.

(Auszug: Einführung, aus der MBO
November 2002) 

In eigener Sache
Die hier aufgeführten Begriffs -
erklärungen sind Auszüge der MBO für
Planer, Architekten und An wen der des
Trockenbaus, die, der Musterbau -
ordnung Juni 1996 entnommen, zu
einem besseren Ver ständnis führen
sollen.
Eine Vertiefung der Gesetz mäßig -
keiten erfordert ein Nachlesen in der
jeweiligen Landesbauordnung (LBO),
die sich im allgemeinen stark an die
MBO anlehnt.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
(1) Bauliche Anlagen sowie andere
Anlagen und Einrichtungen im Sinne von
§ 1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuordnen, zu
errichten, zu ändern und instand zu hal-
ten, dass die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung, insbesondere Leben, Gesund -
heit oder die natürlichen Lebens grund -
lagen, nicht ge fährdet werden.
(2) Bauprodukte dürfen nur verwendet
werden, wenn bei ihrer Ver wen dung die
baulichen Anlagen bei  ordnungs -
gemäßer Instandhaltung während einer
dem Zweck entsprechenden angemesse-
nen Zeitdauer die Anforderungen dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes
erfüllen und gebrauchstauglich sind.
(3) Die von der obersten Bauaufsichts -
behörde durch öffentliche Bekannt -
machung als Technische Baubestim -
mungen eingeführten technischen Re -
geln sind zu beachten. Bei der Be -
kanntmachung kann hinsichtlich ihres
Inhalts auf die Fundstelle verwiesen wer-
den. Von den Technischen Baube -
stimmumgen kann abgewichen werden,
wenn mit einer anderen Lösung in glei-
chem Maße die allgemeinen Anforde -
rungen des Absatzes 1 erfüllt werden; 
§ 17 Abs. 3 und § 21 bleiben unberührt. 
(4) Für den Abbruch baulicher An lagen
sowie anderer Anlagen und Ein rich -
tungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 und
für die Änderung ihrer Benutzung gelten
Absätze 1 und 3 sinngemäß. 

§ 14, 26, 33  Brandschutz
(1) Bauliche Anlagen müssen so beschaf-
fen sein, dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbreitung von Feuer
und Rauch vorgebeugt wird und bei
einem Brand die Rettung von Menschen
und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten
möglich sind.
(2)  Leichtentflammbare Baustoffe dür fen
nicht verwendet werden; dies gilt nicht
für Baustoffe, wenn sie in Verbindung mit
anderen Baustoffen nicht leichtent-
flammbar sind.
(3)  Feuerbeständige Bauteile  müssen in
den wesentlichen Teilen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht
für feuerbeständige Ab schlüsse von Öff-
nungen.
(4)  Jede Nutzungseinheit mit Aufent -
haltsräumen muss in jedem Geschoss
über mind. zwei voneinander unabhän -
gige Rettungswege erreichbar sein. Der
erste Rettungsweg muss in Nutzungs -
einheiten, die nicht zu ebener Erde liegen,
über mind. eine notwendige Treppe führen;
der zweite Rettungs weg kann eine mit
Rettungsgeräten erreichbare Stelle oder
eine weitere notwendige Treppe sein. Ein
zweiter Rettungs weg ist nicht erforderlich,
wenn die Rettung über einen Treppen raum
möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht
eindringen können (Sicher heits treppen -
raum). Gebäude, deren zweiter Rettungs -
weg über Rettungs geräte der Feuerwehr
führt und bei denen die Oberkante der
Brüstungen notwendiger Fenster oder 
sonstiger zum Anleitern bestimmter
Stellen mehr als 8 m über der festgelegten
Gelände oberfläche liegt, dürfen nur errich-
tet werden, wenn die erforderlichen
Rettungs geräte der Feuerwehr vorgehalten
werden.
(5)  Bauliche Anlagen, bei denen nach
Lage, Bauart od. Nutzung Blitzschlag
leicht eintreten kann, sind mit dauernd
wirksamen Blitzschutzanlagen zu verse-
hen.

§ 29  Trennwände
(1) Zwischen Wohnungen sowie zwischen
Wohnungen und fremden Räumen sind
feuerbeständige, in obersten Geschossen
von Dachräumen und in Gebäuden gerin-
ger Höhe mindestens feuerhemmende
Trennwände herzustellen. Bei Gebäuden
mit mehr als zwei Wohnungen sind die
Trenn wände bis zur Rohdecke oder bis
unter die Dachhaut zu führen; dies gilt
auch für Trennwände zwischen Wohnge -
bäuden und landwirtschaftlichen Be -
triebs gebäuden sowie zwischen dem
landwirtschaftlichen Betriebsteil und
dem Wohnteil eines Gebäudes.
(2) Außer bei Wohngebäuden geringer

Höhe mit nicht mehr als zwei
Wohnungen sind Öffnungen in Trenn -
wänden zwischen Wohnungen sowie
zwischen Wohnungen und fremden
Räumen unzulässig. Sie können ge stattet
werden, wenn die Nutzung des Gebäudes
dies erfordert und die Öffnungen mit
mindes tens feuerhemmenden, selbst-
schließenden Abschlüs sen versehen sind
oder der Brand schutz auf andere Weise
sichergestellt ist.   

§ 30  Brandwände
(1)  Brandwände sind herzustellen...  z
1. zum Abschluss von Gebäuden, bei
denen die Abschlusswand bis zu 2,5 m
von der Nachbargrenze errichtet wird, es
sei denn, dass ein Abstand von mind. 5 m
zu bestehenden oder  nach den baurecht-
lichen Vorschriften zulässigen Gebäuden
gesichert ist,ee
2. zur Unterteilung ausgedehnter
Gebäude und bei aneinandergereihten
Gebäuden auf demselben Grund stück in
Abständen von höchstens 40 m;
größere Abstände können gestattet wer-
den, wenn die Nutzung des Ge bäudes es
erfordert und wenn wegen des
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen,
3. zwischen Wohngebäuden und ange-
bauten wirtschaftlichen Betriebs -
gebäuden auf demselben Grundstück
sowie zwischen dem Wohnteil und dem
landwirtschaftlichen Betriebsteil eines
Gebäudes, wenn der umbaute Raum des
Betriebsgebäudes oder des Betriebsteiles
größer als 2000 m3 ist.
Für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht
mehr als 2 Wohnungen sind abweichend
von Satz 1 Nr. 1 und 2 an stelle von
Brandwänden feuerbeständige Wände
zulässig; Wände mit brennbaren
Baustoffen können gestattet werden, wenn
wegen des Brandschutzes Bedenken nicht
bestehen.
(2)  Absatz 1 sowie § 6 Abs. 7 Satz 2 und Abs.
8 gelten nicht für seitliche Wände von
Vorbauten wie Erker, die nicht mehr als 1,5
m vor der Flucht der vorderen oder hinteren
Außenwand des Nachbar gebäudes vortre-
ten, wenn sie von dem Nachbargebäude
oder der Nachbar grenze einen Abstand ein-
halten, der ihrer eigenen Ausladung ent-
spricht, mind. jedoch 1 m beträgt.
(3)  Brandwände müssen feuerbeständig
sein und aus nichtbrennbaren Bau stoffen
bestehen. Sie dürfen bei einem Brand ihre
Standsicherheit nicht verlieren und müs-
sen die Verbreitung von Feuer auf andere
Gebäude oder Ge bäudeabschnitte ver-
hindern.
(4)  Brandwände müssen in einer Ebene
durchgehend sein. Es kann zu gelassen
werden, dass anstelle von Brandwänden

Wichtiges 
aus der Musterbauordnung (MBO)
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Wände zur Unter tei lung eines Gebäudes
geschossweise versetzt angeordnet wer-
den, wenn
1. die Nutzung des Gebäudes dies erfor-
dert und
2. die Wände in der Bauart von Brand -
wänden hergestellt sind,
3. die Decken, soweit sie in Verbin dung
mit diesen Wänden stehen, feuerbestän-
dig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen und keine Öffnungen haben,
4. die Bauteile, die diese Wände und
Decken unterstützen, feuerbeständig
sind und aus nichtbrennbaren Bau stoffen
bestehen,
5. die Außenwände innerhalb des
Gebäudeabschnitts, in dem diese Wände
angeordnet sind und
6. Öffnungen in den Außenwänden so
angeordnet sind, dass eine Brandüber -
tragung in andere Brandab schnit te nicht
zu befürchten ist.
(5)  Müssen auf einem Grundstück
Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck
zusammenstoßen, durch eine Brandwand
getrennt werden, so muss der Abstand
der Brandwand von der inneren Ecke
mind. 5 m betragen. Dies gilt nicht, wenn
die Gebäude oder Gebäudeteile in einem
Winkel von mehr als 120° über Eck
zusammen stoßen.
(6)  Brandwände sind 30 cm über Dach zu
führen oder in Höhe der Dachhaut mit
einer beiderseits 50 cm auskragenden
feuerbeständigen Platte aus nichtbrenn-
baren Baustoffen abzuschliessen; darü-
ber dürfen brennbare Teile des Daches
nicht hinweggeführt werden. Bei
Gebäuden mit weicher Be dachung (§ 30
Abs. 5) sind sie 50 cm über Dach zu füh-
ren. Bei Gebäuden geringer Höhe sind
Brandwände sowie Wände, die anstelle
von Brand wänden zulässig sind, mindes -
tens bis unmittelbar an die Dachhaut zu
führen.
(7)  Bauteile mit brennbaren Baustof fen
dürfen Brandwände nicht überbrücken.
Bauteile dürfen in Brand wände nur so
weit eingreifen, dass der verbleibende
Wandquerschnitt feuerbeständig bleibt;
für Leitungen, Leitungsschlitze und
Schornsteine gilt dies entsprechend. 
(8)  Öffnungen in Brandwänden und in
Wänden, die anstelle von Brand wänden
zulässig sind, sind unzulässig; sie können
in inneren Brandwänden gestattet wer-
den, wenn die Nutzung des Gebäudes
dies erfordert. Die Öffnungen sind mit
feuerbeständigen, selbstschließenden
Abschlüssen zu versehen; Ausnahmen
können gestattet werden, wenn der
Brandschutz auf andere Weise gesichert
ist.

(9)  In inneren Brandwänden können
Teilflächen aus lichtdurchlässigen nicht  -
brennbaren Baustoffen gestattet werden,
wenn diese Flächen feuerbeständig sind.

§ 31  Decken
(1)  Decken und ihre Unterstützungen
sind feuerbeständig, in Gebäuden gerin-
ger Höhe mind. feuerhemmend herzu-
stellen. Dies gilt nicht für oberste
Geschosse von Dachräumen.
(2)  Kellerdecken sind feuerbeständig, in
Wohngebäuden geringer Höhe mit nicht
mehr als zwei Wohnungen mind. feuer-
hemmend herzustellen.
(3)  Decken und ihre Unterstützungen
zwischen dem landwirtschaftlichen Be -
triebsteil und dem Wohnteil eines
Gebäudes sind feuerbeständig herzustel-
len.
(4)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für
freistehende Wohngebäude mit nicht
mehr als einer Wohnung, deren
Aufenthaltsräume in nicht mehr als zwei
Geschossen liegen, für andere freistehen-
de Gebäude ähnlicher Größe sowie für
freistehende landwirtschaftliche Be -
triebs gebäude.
(9)  Öffnungen in Decken, für die eine
mind. feuerhemmende Bauart vorge-
schrieben ist, sind, außer bei Wohnge -
bäuden geringer Höhe mit nicht mehr als
zwei Wohnungen, unzulässig; dies gilt
nicht für den Abschluss von Öffnungen
innerhalb von Wohnungen. Öffnungen
können in Dächern gestattet werden,
wenn die Nutzung des Gebäudes dies
erfordert und die Öffnungen mit Ab -
schlüssen versehen werden, deren
Feuerwider stands dauer der der Decke
ent spricht. Aus nahmen können gestattet
werden, wenn der Brandschutz auf ande-
re Weise sichergestellt ist.

§ 40 Leitungen, Lüftungs an lagen,
Installationsschächte, Installationskanäle
(1)  Leitungen dürfen durch Brand wände,
durch Wände nach § 28 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 4 Satz 2, Treppen raumwände, Wände
von Räumen nach § 32 Abs. 5 Satz 2 sowie
durch Trennwände und Decken, die feuer-
beständig sein müssen, nur hindurchge-
führt werden, wenn eine Übertragung
von Feuer und Rauch nicht zu befürchten
ist oder Vorkehrungen hiergegen getrof-
fen sind; dies gilt nicht für Decken inner-
halb von Wohnungen.
(2)  Lüftungsanlagen müssen betriebssi-
cher und brandsicher sein; sie dürfen den
ordnungsgemäßen Betrieb von

Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.
(3)  Lüftungsleitungen sowie deren
Verkleidungen und Dämmstoffe müssen
aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen; Ausnahmen können gestattet wer-
den, wenn Bedenken wegen des
Brandschutzes nicht bestehen. Lüftungs -
anlagen, außer in Gebäuden geringer
Höhe, und Lüftungsanlagen, die Brand -
wände überbrücken, sind so herzustellen,
dass Feuer und Rauch nicht in Treppen -
räume, andere Ge schosse und Brand -
abschnitte übertragen werden können.
(4)  Lüftungsanlagen sind so herzustellen,
dass die Gerüche und Staub nicht in ande-
re Räume übertragen werden. Die
Weiterleitung von Schall in fremde
Räume muss gedämmt sein.
(5)  Lüftungsanlagen dürfen nicht in
Schornsteine eingeführt werden; die
gemeinsame Benutzung von Lüftungs -
leitungen zur Lüftung und zur Ableitung
der Abgase von Gasfeuer stätten kann
gestattet werden. Die Abluft ist ins Freie
zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage
gehörende Einrich tung en sind in
Lüftungsleitungen unzulässig.
(6)  Lüftungsschächte, die aus Mauer -
steinen oder aus Formstücken für
Schornsteine hergestellt sind, müssen
den Anforderungen an Schornsteine ent-
sprechen und gekennzeichnet werden.
(7)  Für Installationsschächte und Instal -
lationskanäle gelten die Absätze 3 und 4
sinngemäß.
(8)  Die Absätze 3, 4 und 8 gelten nicht für
Lüftungsanlagen in Wohnge bäu den mit
nicht mehr als zwei Woh nungen und
nicht für Lüftungs anlagen innerhalb einer
Wohnung.
zz



Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Saint-Gobain Rigips GmbH

1. Anwendbarkeit
Unsere sämtlichen Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der vorliegenden Bedingungen, die
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit Ihnen, unserem Kunden, gelten. Ihre AGB, ins-
besondere Einkaufsbedingungen, sind, sofern wir diese nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, für
uns unverbindlich, auch wenn wir diesen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen. In einer
Bezugnahme auf ein Schreiben, das entgegenstehende Bedingungen enthält oder darauf verweist,
liegt keine Anerkennung dieser Bedingungen durch uns.

2. Angebote, Preise, Werkzeuge, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung
Unsere Angebote sind freibleibend. Soweit nichts anderes vereinbart, gelten jeweils die Preise unse-
rer aktuellen Preisliste zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Preise verstehen sich in
der BRD (Festland) per Lkw frei Baustelle oder Lager und gelten nur unter Zugrundelegung von min-
destens 5 t Ladungsgewicht, sofern mit uns nichts anderes vereinbart wurde. Voraussetzung für die
Lieferung ist ein Straßenzustand, der das Anfahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu
40 t erlaubt. Das Abladen und dessen Kosten gehen zu Ihren Lasten.
Unsere Rechnungen sind, sofern mit uns nichts anderes vereinbart wurde, sofort fällig und ohne
Abzug zahlbar. Soweit wir auf der jeweiligen Rechnung ausdrücklich einen Skontoabzug erlauben,
muss die Zahlung innerhalb der angegebenen Skontofrist bei uns unwiderruflich eingegangen sein.
Skontierfähig ist nur der Warenwert, insbesondere also nicht ausgewiesene Paletten, Verpackung,
Hilfsmittel, Fracht, Mindermengenzuschlag und dergleichen mehr. 
Schecks werden nur zahlungshalber entgegengenommen, Wechsel keinesfalls. Bei Verzugseintritt
haben Sie unbeschadet der Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens Zinsen gem. §§§ 246,
247, 288 BGB zu leisten. Ihre Aufrechnung mit oder Zurückbehaltung wegen Gegenforderungen ist
ausgeschlossen, es sei denn, diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

3. Vertrag, Aus- und Zusagen
Alle Aufträge, sonstigen Vereinbarungen, Aussagen und Zusagen, insbesondere jedwede Garantien,
bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung (zwei Unterschriften – auch Faksimile), die ausschließlich
maßgebend ist. Falls keine schriftliche Auftragsbestätigung erfolgt, gilt ein Auftrag zu unseren
Bedingungen mit der Übergabe der Ware an Sie, Ihren Erfüllungsgehilfen oder den jeweiligen
Frachtführer als angenommen.
Stellt sich heraus, dass Ihre Vermögensverhältnisse schlecht sind oder sich wesentlich verschlechtert
haben und nach unserer freien Einschätzung für eine Kreditgewährung nicht geeignet sind, sind wir
berechtigt, die uns obliegenden Leistungen zu verweigern, bis nach unserer Wahl die Gegenleistung
bewirkt oder Sicherheit geleistet ist. 
Erklären Sie aus solchen in Ihrer Sphäre liegenden Gründen, einen Vertrag nicht erfüllen zu wollen,
und erklären wir uns trotz fehlender Verpflichtung mit der Vertragsauflösung einverstanden, können
wir 20% des Kaufpreises als pauschalierten Schadenersatz verlangen; entsprechendes gilt bei frei-
williger Warenrücknahme, auch aufgrund geltend gemachten Eigentumsvorbehaltes gem. Ziff. 10.

4. Technische Beratung, Auskünfte, Schulung etc.
Unsere technischen Auskünfte, Vorschläge und Beratungen sind nur dann verbindlich, wenn diese
objektbezogen und schriftlich erfolgen. Sie haben in jedem Falle die Verpflichtung, solches unter
Berücksichtigung unserer zu erbringenden Leistungen auf die Eignung für den in Frage stehenden
Verwendungszweck hin zu untersuchen und, soweit sinnvoll oder erforderlich, weitere sachkundige
Personen hinzuziehen. Da unsere vorgenannten Serviceleistungen und Schulungen aus Gefälligkeit
erfolgen, ist, soweit gesetzlich zulässig, eine Haftung ausgeschlossen, ansonsten gilt Ziff. 9. 

5. Transport und Gefahrübergang, Beschädigungen etc.
Der Transport und die Entladung der Ware erfolgt in allen Fällen auf Ihre Gefahr, auch insoweit wir
den Frachtführer einsetzen (Versendungskauf). Die unverzügliche Entladung ist Ihre Aufgabe. Zur
Wahrung Ihrer Rechte im Hinblick auf etwaige Transportschäden haben Sie alle Lieferungen vor und
bei Entladung auf etwaige Beschädigungen und/oder Verluste bzw. relevante Mengendifferenzen zu
überprüfen. Jegliche Beschädigung oder Minder- bzw. Mehrlieferung ist uns unverzüglich vorab per
Telefon und dann durch Fax zu melden, zu dem Zweck, dass auch wir den Sachverhalt an Ort und
Stelle feststellen können. In jedem Fall muss jedoch eine Erklärung des Frachtführers über
Beschädigungen und/oder Verluste auf dem Frachtbrief erfolgen und von Ihnen beigebracht werden. 

6. Verpackung, Sonderlogistik
Evtl. Verpackungen werden als Verkaufsverpackungen erstellt, deren Entsorgung ausschließlich Ihre
Sache unter eigener Kostentragung ist. Erfolgt auf Ihren Wunsch eine von unserem Standard ab -
weichende Verpackung, wird diese zusätzlich berechnet.
Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten oder Kanthölzern, so werden diese berechnet und nur
diese bei frachtfreier Rückgabe in unbeschädigtem Zustand an eines unserer Werke durch entspre-
chende Gutschrift wieder vergütet. 
Evtl. Lkw-Kran-Selbstentladung geschieht auf Ihre Kosten, Anweisung und Risiko, wobei der
Frachtführer befugt ist, Sie unmittelbar zu belasten. Hilfsmittel wie z. B. Niederhubwagen werden,
soweit verfügbar, auf Ihre Anforderung und Risiko gegen Bezahlung zur Nutzung überlassen, blei-
ben unser Eigentum und sind unbeschädigt an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben.
Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung, werden Ihnen die Hilfsmittel mit
dem Neupreis berechnet.

7. Lieferzeit
Liefertermine, auch soweit ein Datum angegeben ist, gelten annähernd und sind im Übrigen auch
eingehalten, wenn die bestellte Ware innerhalb der evtl. vereinbarten Frist bei uns versandbereit ist.
Wir übernehmen keine Haftung für ein nicht rechtzeitiges Eintreffen der Ware bei Ihnen. Höhere
Gewalt, zu der u. a. Verkehrsstörungen, Waren-, Wagen- und Rohstoffmangel, Ausfall der Energie -
zufuhr gehören, und Streik, Aussperrung und sonstige Betriebsstörungen sowie andere von uns nicht
zu vertretende Hindernisse, die die Lieferung unmöglich machen oder erschweren, verlängern die
Lieferzeit angemessen.

8. Vereinbarte Beschaffenheit, Mängelrüge, Mängelhaftung
Angaben in unseren Preislisten, Prospekten etc. dienen der näheren Information über unsere
Produkte und beschreiben annähernd deren Beschaffenheit und beinhalten keine wie auch immer
geartete Garantie; die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit hingegen ergibt sich mangels ander-
weitiger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung ausschließlich aus dem jeweiligen Text unserer
Angebote, Lieferscheine und Rechnungen sowie den für unsere Produkte einschlägigen DIN-Normen
bzw. DIN-EN-Normen. 
Sie, bzw. bei Streckenlieferungen Ihre Abnehmer, haben unsere Leistungen unverzüglich nach
Erbringung/Ablieferung sorgfältig zu untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich, nicht 
er kenn bare Mängel nach Entdeckung unverzüglich uns schriftlich unter konkreter Angabe von Art
und Umfang der Mängel mitzuteilen und uns unverzüglich Gelegenheit zur Überprüfung der
Mängelrüge zu geben. 

Innerhalb der gesetzlichen Fristen stehen wir für die Freiheit von Sach- und Rechtsmängeln ein,
wobei Sie zunächst stets die Nacherfüllung zu verlangen haben; sind unsere Produkte bereits ein-
gebaut, erstreckt sich die Nacherfüllung auch auf den Austausch mangelhafter durch mangelfreie
Produkte. Bei mangelhaften Produkten, die die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinflussen,
können Sie jedoch nur eine Minderung des Kaufpreises verlangen. Bei Unmöglichkeit oder Fehl -
schlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung können Sie hinsichtlich des schadhaften Teiles
nach Ihrer Wahl angemessene Minderung (Herabsetzung der Vergütung) oder Rückgängig -
machung des Vertrages verlangen.
Sofern wir Schadenersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen schulden, ist unsere diesbezüg-
liche Haftung jedoch der Höhe nach beschränkt auf das Zehnfache des Preises unserer insoweit
erbrachten mangelhaften Leistung.

9. Unsere Haftung und ihre Begrenzung
Unsere Haftung auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus mangel-
hafter Lieferung, Verzug, Unmöglichkeit, Verletzung von allgemeinen Pflichten bei Vertrags -
verhandlung/-abwicklung und unerlaubter Handlung sowie Produzentenhaftung ist, insbesondere
auch soweit es dabei jeweils auf Verschulden ankommt, soweit gesetzlich zulässig, wie folgt aus-
geschlossen oder beschränkt:
Im Falle leichter Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen und sonstigen Vertreter, sonstigen
Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen haften wir nur, soweit es sich um eine Verletzung vertrags -
wesentlicher Pflichten handelt.
Im Falle grober Fahrlässigkeit unserer nicht leitenden Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen
haften wir nur, soweit es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
In allen übrigen Fällen haften wir, soweit wir für das Verschulden einzustehen haben.
Soweit wir im Falle leichter oder grober Fahrlässigkeit dem Grunde nach auf Schadenersatz haften,
ist unsere Haftung für vertragsuntypische Schäden und für nicht voraussehbare Schäden aus -
geschlossen.
Im Übrigen ist unsere Haftung im Falle leichter und grober Fahrlässigkeit auf das Zehnfache des
Preises unserer insoweit erbrachten Leistung beschränkt. Im Falle grober Fahrlässigkeit gilt dies nur
für die Verletzung nicht vertragswesentlicher Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang unmittel-
bar auch zugunsten unserer Organe, gesetzlichen und sonstigen Vertreter, sonstigen Mitarbeitern
und Erfüllungsgehilfen.
Soweit unsererseits dennoch eine Haftung besteht, ist diese darüber hinaus summenmäßig auf
EUR 2 Mio. für Personen- und EUR 0,5 Mio. für Sach- und Vermögensschäden etc. begrenzt. 

10. Eigentumsvorbehalt
Unsere Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließ-
lich etwaiger Saldoforderungen aus laufender Rechnung, die uns, auch künftig, Ihnen gegenüber
zustehen.
Die Verarbeitung oder Umbildung unserer Ware erfolgt für uns als Hersteller, jedoch ohne jegliche
Verpflichtung für uns. Bei Verarbeitung oder Umbildung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren
durch Sie steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, und zwar im Verhältnis des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder umgebildeten Waren zur
Zeit der Verarbeitung. Sie haben die in den vorstehenden Fällen in unserem Eigentum oder Mit -
eigentum stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen gilt,
unentgeltlich zu verwahren. Sie sind berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang zu verarbeiten, umzubilden und zu veräußern. Verpfändungen oder Sicherungs -
übereignungen oder andere Verfügungen über die Ware sind unzulässig. 
Die aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund (z. B. Zahlung der Versicherung,
Schadensersatz aus unerlaubter Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden
Forderungen werden an uns, ohne dass es noch unserer gesonderten Annahmeerklärung bedarf,
bereits jetzt zur Sicherung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit
Ihnen abgetreten, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach
Verarbeitung oder Umbildung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiter veräußert wird.
Die Abtretung erfolgt mit allen Nebenrechten, einschließlich eines solchen auf Eintragung einer
Sicherungs hypothek im Rang vor Ihren etwaigen Forderungen. Veräußern Sie Vorbehaltsware
zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren, so erfolgt die Abtretung in Höhe des
anteiligen Wertes der Vorbehaltsware am Gesamtveräußerungspreis. Als anteiliger Wert der
Vorbehaltsware gilt in einem solchen Fall der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines
Aufschlages von 20%, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen.
Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf die Saldoforderung einschließlich des Schlusssaldos
aus einer laufenden Rechnung. Sie sind in allen Fällen zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt,
wenn sichergestellt ist, dass die vorstehend abgetretenen Forderungen auf uns übergehen.
Bauen Sie die Vorbehaltsware als wesentlichen Bestandteil in das Grundstück eines Dritten ein, so
treten Sie schon jetzt auch Ihre gegen den Dritten entstehenden gesetzlichen Forderungen auf
Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab. Solange Sie zur Weiterveräußerung berech-
tigt sind, sind Sie auch zur Einziehung des Weiterveräußerungserlöses berechtigt.
Sie haben sich das Ihnen zustehende bedingte Eigentum an der Vorbehaltsware gegenüber Ihren
Abnehmern vorzubehalten, bis diese den Preis voll bezahlt haben. Ohne diesen Vorbehalt sind Sie
zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nicht ermächtigt.
Geraten Sie mit einer uns gegenüber bestehenden Verpflichtung in Verzug oder tritt eine
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse im Sinne von Ziff. 3 ein oder machen wir unsere Rechte
gem. Ziff. 3 geltend, so erlischt Ihr Recht zur Verarbeitung, Umbildung und Weiter veräußerung der
Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zum Einzug der an uns abgetretenen Forderungen gegen
Ihren Abnehmer. Wir können verlangen, dass Sie uns die abgetretenen Forderungen und deren
Drittschuldner benennen, alle zum Einzug dieser Forderungen erforderlichen Angaben machen, die
dazugehörigen Unterlagen an uns zumindest in Kopie aushändigen und dem Drittschuldner die
Abtretung anzeigen. Darüber hinaus sind wir auch selbst zur Abtretungsanzeige an den
Drittschuldner berechtigt. Wir können auch verlangen, dass noch vorhandene Ware an uns her-
ausgegeben wird, ohne dass dies den Rücktritt vom Kaufvertrag bedeutet. Unverkäufliche oder nur
eingeschränkt verkäufliche Ware wird nach unserer Wahl nicht oder entschädigungslos zurück -
genommen, hinsichtlich verkaufsfähiger Ware gilt Ziff. 3. Abs. 3 entsprechend.
Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheiten die Höhe unserer Forderungen um mehr
als 20%, so sind wir auf Ihr Verlangen oder eines durch die Übersicherung beeinträchtigten Dritten
zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Die an uns abgetretenen
Forderungen sind mit ihrem Nennwert anzusetzen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
Erfüllungsort für Lieferungen ist für beide Teile der Ort unseres jeweiligen Lieferwerkes bzw. Außen-
lagers, für Zahlungen Düsseldorf. Gerichtsstand ist Düsseldorf, nach unserer Wahl auch der Sitz des
Kunden. Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht wird unter Ausschluss der Be -
stimmungen des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) vereinbart. 

Stand 01. 10. 2007
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Weitere Informationen
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline +49 (0)1805 345670*
Servicefax +49 (0)1805 335670*

Saint-Gobain Rigips GmbH
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 5503-0
Telefax +49 (0)211 5503-208

info@rigips.de 
www.rigips.de

* 14 Ct./Min. im deutschen Festnetz der T-Com


